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 Veröffentlicht am 29.04.2003

Norm

MedienG §39 Abs4

Rechtssatz

Der Begri2 Unterlassung der "Weiterverfolgung seines Anspruchs" ist in teleologischer Reduktion dahin auszulegen,

dass der in §39 Abs4 MedG geregelte Regressanspruch des Bundes auch dann nicht entsteht, wenn der Antragsteller

das Verfahren zur Durchsetzung eines erst nach dessen Einleitung als o2enkundig aussichtslos erkennbar gewordenen

medienrechtlichen Entschädigungsanspruchs nicht bis zur Antragsabweisung fortsetzt, sondern den

Entschädigungsantrag und allfällige weitere Anträge im Zuge des Verfahrens, nach dem er die o2enbare

Aussichtslosigkeit der weiteren Anspruchsverfolgung erkannt hat, zurückzieht.
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